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Liebe Kolleginnen und Kollegen, Auslandseinsätze
sind seit nunmehr 20 Jahren fester Bestandteil des Auf-
gabenspektrums der Bundeswehr. Wir haben an vielen
Stellen versucht, Verbesserungen zu erreichen. Es war
der damalige Verteidigungsminister Peter Struck, der
nach der Amtsübernahme, geprägt durch erste Erfahrun-
gen mit Auslandseinsätzen, das Einsatzversorgungsge-
setz auf den Weg gebracht hat. Das war ein wichtiger
Meilenstein. Heute, knapp zehn Jahre nachdem dieses
Gesetz verabschiedet wurde, passen wir es an eine neue
Zeit an. Wir tun das, wohl wissend, dass noch viel zu tun
bleibt.

Das Gesetz, dessen Entwurf heute zur Verabschie-
dung ansteht, entlässt uns nicht aus der Pflicht, uns wei-
ter mit der Frage zu befassen, was wir zusätzlich für Sol-
datinnen und Soldaten sowie Zivilbeschäftigte sowohl
vor dem Einsatz, während des Einsatzes als auch nach
dem Einsatz tun können. Wir Abgeordnete sind es, die
die Bundeswehr mit einer entsprechenden Beschlussfas-
sung des Deutschen Bundestages immer wieder in
schwierige Auslandseinsätze schicken. Wenn wir das
tun, haben wir für die bestmöglichen Rahmenbedingun-
gen zu sorgen. Wir haben aber auch die Pflicht, die Ent-
scheidungen, die wir treffen, mit aller Konsequenz in der
Öffentlichkeit zu vertreten. Wir haben in der Bevölke-
rung um Verständnis dafür zu werben, dass Soldaten ins
Ausland gehen, und unsere Ziele, die wir mit Auslands-
einsätzen verfolgen, zu erklären.

Es geht bei der Verbesserung der Einsatzbedingungen
nicht nur um finanzielle Hilfen. Wir alle kennen als Mit-
glieder des Verteidigungsausschusses aus Gesprächen
mit Soldaten, die aus einem Auslandseinsatz zurückge-
kommen sind, folgende Situation: Soldaten, die das Ge-
fühl haben, etwas Sinnvolles getan zu haben, treffen hier
in Deutschland auf eine Stimmung, die das nicht ver-
steht. Sie stoßen auf eine weit verbreitete Skepsis, wenn
nicht sogar auf Ablehnung gegenüber Auslandseinsät-
zen. � Wir alle sind in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass
es mehr Respekt, mehr Anerkennung und mehr Wert-
schätzung für die Arbeit der Soldatinnen und Soldaten
gibt. Das ist unsere Aufgabe als Parlamentarier. Das
kann man nicht per Gesetz beschließen. Das ist eine
politische Haltung, die wir noch deutlicher vertreten
müssen.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der
FDP)

Eine Verbesserung der Einsatzversorgung bedeutet
auch, dass wir bei der Vorbereitung und Ausrüstung bes-
ser werden müssen. Ich danke ausdrücklich dem Wehr-
beauftragten, der den Finger immer wieder auf die
Wunde legt. Er tut das öffentlich � auch gegenüber dem
Ausschuss und dem Minister � und erfüllt so eine wich-
tige Funktion. Ich wünsche mir, dass das weiterhin in der
bisherigen Tonlage geschieht; denn hier kann viel für die
Soldatinnen und Soldaten erreicht werden.

Das letzte Thema, das ich ansprechen will, weil es für
mich dazugehört, wenn es um die Verbesserung der Ein-
satzbedingungen geht, ist die Betreuungskommunika-
tion. Auch mit diesem Thema sollte sich der Ausschuss
im Zusammenhang mit der Verbesserung der Situation

der Soldatinnen und Soldaten beschäftigen. Es ist für
mich unverständlich, dass unsere Soldaten im Auslands-
einsatz erleben müssen, dass ihre Kameraden aus ande-
ren Nationen kostengünstiger telefonieren und viel bes-
ser Kontakt mit der Heimat aufnehmen können. Gerade
jetzt, wo wir eine schleichende Verlängerung der Stand-
zeiten auf sechs Monate erleben, ist es umso wichtiger,
die Rahmenbedingungen für die Betreuungskommunika-
tion so zu verbessern, dass eine regelmäßige, ausführli-
che und kostengünstige Kommunikation mit den Fami-
lien stattfinden kann. Es ist schade, dass im Rahmen der
Haushaltsberatungen der SPD-Antrag, der auf eine Ver-
besserung abzielte, abgelehnt wurde. Ich bin mir aber si-
cher, dass wir fraktionsübergreifend an diesem Thema
dranbleiben werden und Verbesserungen erreichen kön-
nen.

Ich habe es schon zu Beginn gesagt, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen: Heute ist ein guter Tag. Der Bun-
destag sendet das gemeinsame Signal an Soldatinnen,
Soldaten und Zivilbeschäftigte, dass wir ihren Dienst
anerkennen, dass wir sie unterstützen. Auf Drängen des
Parlaments wird heute das Einsatzversorgungs-Verbes-
serungsgesetz verabschiedet. Ich hoffe, dass es schnell in
Kraft tritt. Wir alle wissen aber, dass es keinen Grund
gibt, sich auszuruhen, sich zurückzulehnen und zufrie-
den zu sein. Es bleibt viel zu tun. Lassen Sie uns weiter-
hin fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Die SPD
steht hierfür bereit.

Herzlichen Dank fürs Zuhören.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. h. c. Wolfgang Thierse:

Das Wort hat nun Elke Hoff für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Elke Hoff (FDP):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen! Es gibt nur wenige Tage, an denen man
mit so viel Freude in das Parlament kommt, und zwar
deswegen, weil man weiß, dass wir als Parlamentarier
gemeinsam den politischen Willen dieses Hauses durch-
gesetzt haben. Bereits meine Vorredner haben darauf zu
Recht und sehr nachdrücklich aufmerksam gemacht.

Auch wir, meine Damen und Herren, sind nah an der
Truppe. Uns wurde in vielen Gesprächen an unterschied-
lichsten Stellen immer wieder auf den Weg mitgegeben:
Kümmert euch um diejenigen, die verwundet aus einem
Einsatz zurückkommen. � So freue ich mich, dass heute
nicht nur Herr Oberst Kirsch bei uns ist, sondern auch
eine Gruppe von Mitstreitern und von unmittelbar Be-
troffenen, denen wir an dieser Stelle ein großes Kompli-
ment für ihren Mut machen, den sie in einer Zeit bewie-
sen haben, in der im Prinzip nur das Perfekte zählt. Sie
hatten den Mut, in die Öffentlichkeit zu treten und uns
auf ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten hinzuwei-
sen. Herzlich willkommen und vielen Dank auch an Sie!

(Beifall im ganzen Hause)
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Der heutige Tag ist ein Anlass, darüber nachzuden-
ken, für wen wir dieses Gesetz machen. Für wen haben
wir gemeinsam im Deutschen Bundestag Verbesserun-
gen der Einsatzversorgung auf den Weg gebracht? Es
geht um Männer und Frauen, die wir in einen sogenann-
ten asymmetrischen Konflikt hineinschicken. Das ist ein
schönes Wort. Auf den ersten Blick lässt sich das theore-
tisch nachvollziehen. Aber was bedeutet das in Wirklich-
keit? Wir schicken Männer und Frauen in einen Kon-
flikt, in dem der Feind nicht klar zu erkennen ist. Der
Gegner ist nicht uniformiert. Er sieht aus wie ein Zivi-
list. Wir erwarten aber zugleich von den Soldatinnen und
Soldaten, auch die Zivilbevölkerung zu schützen. Wir
bringen die Soldatinnen und Soldaten damit in ein ethi-
sches und moralisches Dilemma, weil sie zu keiner Zeit
und an keinem Ort sicher sein können. Sie müssen jeder-
zeit damit rechnen, dass sie � wie man so schön sagt �
�angesprengt� werden, dass Kameraden in einen Hinter-
halt geraten, dass selbst die Feldlager mit Raketen oder
mit Mörsern beschossen werden. Das ist eine psychische
Belastung, die sich niemand von uns vorstellen kann.
Das bringt mit sich, dass wir anerkennen müssen, dass
eine seelische Verwundung die gleiche Qualität wie eine
körperliche Verwundung hat.

Jemand, der aus einem Einsatz zurückkommt und in
körperlich sichtbarer Form verwundet worden ist, wird
zu Hause ehrenhaft empfangen. Es muss genauso ehren-
haft mit Männern und Frauen umgegangen werden, die
sagen: Ich habe eine psychische Verwundung erlitten. �
Sieht man sich die großen Konflikte und Kriege an, die
diese Menschheit leider schon ertragen musste, stellt
man fest, dass sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im
Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg und im Vietnamkrieg
mehr Männer und Frauen wegen einer psychischen Ver-
wundung kampfunfähig wurden als wegen einer körper-
lichen Verwundung. Deshalb bringen wir mit diesem
Gesetz zum Ausdruck, dass wir keinen Unterschied ma-
chen, ob jemand mit körperlicher oder seelischer Ver-
wundung nach Hause kommt.

Vor allen Dingen müssen wir aber auch den Angehö-
rigen das Gefühl geben, für sie da zu sein. Schauen wir
uns an, was sich in den Familien mit einem psychisch
verwundeten Soldaten abspielt: Die Ehefrauen schlafen
keine Nacht mehr durch, weil sie Angst haben müssen,
dass ihr Ehemann wach wird, sie für einen Gegner hält
und sie im Bett angreift. Die Kinder haben keine Ruhe
mehr, weil ihre Väter, die ihre Erinnerungen und ihre
Gedanken nicht loswerden, jede Nacht durch die Woh-
nung wandern. Wir reden hier über Männer und Frauen,
die damit fertig werden müssen, dass sie ihre Kamera-
den, mit denen sie gemeinsam auf Patrouille waren, bei
einem Angriff nicht schützen konnten und diese vertrau-
ten Menschen auf einmal in deren eigenem Blut liegen
sahen, ohne Gesicht und ohne Gliedmaßen. Wir müssen
wissen, dass wir hier etwas für Menschen auf den Weg
bringen, die nicht mehr in einen Supermarkt gehen kön-
nen, weil sie den Anblick einer Fleischtheke nicht mehr
ertragen können. Wenn wir das im Deutschen Bundestag
zum Ausdruck bringen und aussprechen � das ist näm-
lich die andere Seite von dem, was wir heute beschlie-

ßen �, dann geht davon ein sehr, sehr wichtiges Signal
aus.

Ich bin wirklich stolz auf unser Parlament, dass wir
uns an dieser Stelle über viele Oberbedenkenträger � das
sage ich ganz bewusst � auch in der Administration hin-
weggesetzt haben. Herr Kollege Klingbeil, Sie haben
sehr richtig gesagt, dass wir keinen Grund haben, uns zu-
rückzulehnen. Jetzt fängt nämlich die eigentliche Arbeit
erst an. Wir haben ein Gesetz verabschiedet. Aber ein
Gesetz lebt davon, dass es umgesetzt wird. Ich glaube,
dass wir mit allem Nachdruck gemeinsam, auch mit den
Betroffenen, dafür sorgen müssen, dass dieses Gesetz
auch vom Bundesministerium der Verteidigung und von
den Landesbehörden umgesetzt wird.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das wird nämlich die Nagelprobe sein. Das wird den
Männern und Frauen zeigen, ob das, was wir hier be-
schließen, auch ernst genommen wird. Daran werden wir
letztendlich gemessen werden.

Ich möchte an dieser Stelle auch darauf hinweisen,
dass dieses Gesetz nicht nur für die Soldatinnen und Sol-
daten gilt, sondern selbstverständlich auch für die Poli-
zei, für die Zivilbeschäftigten des Auswärtigen Amtes
und der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, alle
die, die durch unsere politische Entscheidung in eine
schwierige Lage kommen können, werden durch dieses
Gesetz abgedeckt und erfasst. Ich denke, auch das ist es
wert, an dieser Stelle heute erwähnt zu werden.

Ich glaube, dass die Erkenntnisse, die die Forschung
heute hergibt � es gibt viele Länder, die hier wesentlich
weiter sind als wir �, in Kriterien zur Festlegung einer
psychischen Verwundung überführt werden können. Un-
ser Traumazentrum hier in Berlin kann sicherlich noch
viel mehr erreichen. Auch im Forschungsbereich können
wir noch viel mehr tun. Betroffene Männer und Frauen
dürfen nicht nur einer einzigen medizinischen Sicht-
weise ausgesetzt sein. Es kommt darauf an, was beim
Patienten wirkt. Was für den einen gut ist, muss für den
anderen noch lange nicht gut sein. Eine Vielfalt an For-
schung und wissenschaftlicher Erkenntnis muss durch
den Dienstherrn an dieser Stelle umgesetzt werden.

Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, ich komme
zum Schluss. Im Kleinen Prinzen schreibt Antoine de
Saint-Exupéry: �Man sieht nur mit dem Herzen gut.� Ich
hoffe, dass alle diejenigen, die jetzt unser Gesetz umset-
zen sollen und hoffentlich auch umsetzen wollen, an die-
ser Stelle auch mit dem Herzen hinschauen. Ich bedanke
mich noch einmal bei allen Kollegen für diesen tollen
Tag.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt der Kollege Harald Koch von der
Fraktion Die Linke.


